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Nächster Redaktionsschluss: 23. April 2024 Nächster Erscheinungstermin: 4. Mai 2024

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter:

www.vg-riechheimer-berg.de

RegionalnachRichten füR alle einwohneR

 im gebiet deR VeRwaltungsgemeinschaft

Im Amts- und Nachrichtenblatt der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ erfolgen amtliche und nichtamtliche 
Bekanntmachungen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ und der Mitgliedsgemeinden

Alkersleben, Bösleben-Wüllersleben, Dornheim, Elleben, Elxleben, Osthausen-Wülfershausen, Witzleben

Das Amtsblatt sowie weitere Informationen der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 
und ihrer Mitgliedsgemeinden finden Sie im Internet unter www.vg-riechheimer-berg.de

AMTS- UND NACHRICHTENBLATT
der Verwaltungsgemeinschaft

„Riechheimer Berg“
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Öffnungszeiten der Verwaltungsgemeinschaft

Mo. 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Di. 09.00 - 12.00 Uhr 13.00 - 18.00 Uhr
Mi. geschlossen
Do. 09.00 - 12.00 Uhr 14.00 - 16.00 Uhr
Fr. 09.00 - 12.00 Uhr

Telefon:

Zentrale: 036200/6240
Bauverwaltung: 036200/62430 /62431 / 

62432 /62433
Haupt- und Ordnungsamt: 036200/62412
Kämmerei: 036200/62420 /62421
Steueramt: 036200/62424
Kasse: 036200/62422 /62423
E-Mail: info@vg-riechheimer-berg.de
Fax: 036200/62444

Formular, wie z.B. Hundesteueranmeldung, finden Sie auf der 
Homepage der Verwaltungsgemeinschaft Riechheimer Berg 
www.vg-riechheimer-berg.de unter der Rubrik Service.

Sprechzeiten des Kontaktbereichsbeamten

Seit dem 01.04.2023 wird der Schutzbereich der VG „Riechhei-
mer Berg“ bis zum Abschluss des Neubesetzungsverfahrens 
durch Kontaktbereichsbeamte der angrenzenden Gemeinden 
Amt Wachsenburg, Stadtilm und Arnstadt betreut.

Diese sind Mo-Fr von 07:00 Uhr-15:00 Uhr wie folgt erreichbar:

Polizeihauptmeisterin Gerboth: 0152 / 02 68 72 99
Polizeiobermeister Pfannschmidt: 0152 / 04 35 61 68

Telefonische Erreichbarkeit der Leiterin der Kindertages-
einrichtungen, Frau Horeis, unter 036200/65620 oder per 
E-Mail: kita-leitung@vg-riechheimer-berg.de

Pass- und Meldewesen und Standesamt
Das Pass- und Meldewesen und Standesamt der Verwaltungsgemeinschaft  

Riechheimer Berg befindet sich in der Stadt Arnstadt, Markt 1. Es wird auf folgende Möglichkeiten  
der Onlinebeantragung und / oder Kontaktaufnahme hingewiesen:

Möglichkeiten der Terminvereinbarung

Telefon: 0 36 28 / 74 56
(Montag - Donnerstag 09 - 16 Uhr, Freitag 09 - 13 Uhr)

E-Mail: rathaus@arnstadt.de

Online-Terminvergabe: www.arnstadt.de/termin
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Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt, so dass die Ein-
sichtnahme über ein Bildschirmgerät möglich ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Ost-
hausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen 
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist 
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024 bis 18:00 Uhr, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthau-
sen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Mitteilungen

Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

Beantragung der Briefwahl über das Internet

Nach Erhalt der Wahlbenachrichtigungskarten für die 
Kommunalwahlen am 26. Mai 2024 können Wahlscheine  
(Briefwahl) auch online über das Internet beantragt werden.
Zur Beantragung steht Ihnen der entsprechende Link ab  
03. Mai 2024
auf der Homepage der VG:

www.vg-riechheimer-berg.de
unter der Rubrik - Aktuelles - zur Verfügung.

AMtliche BekAnntMAchungen  
der geMeinde AlkersleBen

Kommunalwahlen - Gemeinderatswahl  
Gemeinde Alkersleben  

am 26. Mai 2024

Bekanntmachung  
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  

Gemeinde Alkersleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
der Gemeinde Alkersleben

findet am Dienstag, dem 23. April 2024, um 17:30 Uhr,
in der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, Zimmer 8,

statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und

Beschlussfassung über ihre Zulassung

gez. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der in der Gemeinde Alkersleben, der Mitglieder des Kreis-
tages und des Landrates wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
10.05.2024 bei der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer 
Berg“ 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10,  
Zimmer 6, während der üblichen Dienstzeiten:
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AMtliche BekAnntMAchungen  
der geMeinde BösleBen-WüllersleBen

Kommunalwahlen - Gemeinderatswahl  
Gemeinde Bösleben-Wüllersleben  

am 26. Mai 2024

Bekanntmachung  
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  

Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

findet am Dienstag, dem 23. April 2024, um 18:00 Uhr,
in der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, Zimmer 8,

statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und

Beschlussfassung über ihre Zulassung

gez. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder 
in der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben, der Mitglieder des 
Kreistages und des Landrates wird in der Zeit vom 06.05.2024 
bis 10.05.2024 bei der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer 
Berg“ 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zim-
mer 6, während der üblichen Dienstzeiten:

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt, so dass die Ein-
sichtnahme über ein Bildschirmgerät möglich ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Ost-
hausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen 

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der bei der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
08.06.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Verwal-

tungsgemeinschaft, die Anschrift der Verwaltungsgemein-
schaft, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzeitig 
an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass der 
Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 18:00 
Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 09.06.2024 bis 18:00 Uhr ein-
geht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbriefumschlag 
angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

gez. Kreft
Wahlleiterin
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
08.06.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Verwal-

tungsgemeinschaft, die Anschrift der Verwaltungsgemein-
schaft, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 09.06.2024 bis 18:00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

gez. Kreft
Wahlleiterin

BekAnntMAchungen von sAtzungen

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

(Landkreis Ilm-Kreis)  
vom 11.04.2024 für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Bösleben-Wüllersleben folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 976.700,00 Euro

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 381.300,00 Euro
ab.

§ 2
Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungs-
maßnahmen sind nicht vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 41)

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 90.000,00 Euro 
festgesetzt.

Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist 
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024 bis 18:00 Uhr, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthau-
sen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der bei der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.
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- Stellenplan
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Übersicht über den Stand der Rücklagen

Beschluss-Tag: 21.03.2024
Beschluss Nr.: 139 / 2024
Beschlussgegenstand:
Finanzplan 2024 der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben
Der Gemeinderat beschließt den Finanzplan 2024 der Gemeinde 
Bösleben-Wüllersleben gemäß beigefügter Anlage.

Beschluss-Tag: 21.03.2024
Beschluss Nr.: 140 / 2024
Beschlussgegenstand:
Verwaltungsvereinbarung über die Erstellung eines integ-
ralen Hochwasserschutzkonzeptes für das Oberflächenge-
wässer Wipfra
Der Gemeinderat der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben be-
schließt in seiner Sitzung am 21.03.2024 die Verwaltungsverein-
barung über die Erstellung eines integralen Hochwasserschutz-
konzeptes für das Oberflächengewässer Wipfra und dessen 
hydrologisches Einzugsgebiet in der als Anlage beigefügten 
Fassung.

AMtliche BekAnntMAchungen  
der geMeinde dornheiM

Kommunalwahlen - Gemeinderatswahl  
Gemeinde Dornheim  

am 26. Mai 2024

Bekanntmachung  
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  

Gemeinde Dornheim

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
der Gemeinde Dornheim

findet am Dienstag, dem 23. April 2024, um 18:30 Uhr,
in der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, Zimmer 8,

statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und

Beschlussfassung über ihre Zulassung

gez. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder 
in der Gemeinde Dornheim, der Mitglieder des Kreistages und 
des Landrates wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 10.05.2024 
bei der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 99310 
Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6,  
während der üblichen Dienstzeiten:

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

§ 6
nicht belegt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Gemeinde
Bösleben-Wüllersleben, den 11.04.2024  - Siegel-
gez. Andreas Nitsch
Bürgermeister
_____________________

1) - nachrichtlich

Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
 

350 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 400 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.
gemäß Gemeinderatsbeschluss 84/2011 vom 16.11.2011 Sat-
zung über die Erhebung der Grundsteuern und Gewerbesteuern 
(Hebesatz-Satzung) der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben vom 
08.12.2011 (bekannt gegeben im Amts- und Nachrichtenblatt der 
VG „Riechheimer Berg“ Nr. 12/2011 vom 24.12.2011)

Die Haushaltssatzung / der Haushaltsplan wurde dem Landrat-
samt Ilm-Kreis angezeigt und am 03.04.2024 beschieden.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde 
Bösleben-Wüllersleben für das Jahr 2024 liegt in der Zeit vom 
22.04.2024 bis 13.05.2024 während der Sprechzeit der VG 
„Riechheimer Berg“, im Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 
99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, für jeder-
mann zur Einsichtnahme öffentlich aus.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Bösleben-
Wüllersleben für das Jahr 2024 steht bis zur Entlastung und Be-
schlussfassung über die Jahresrechnung 2024 nach § 80 Abs. 3 
Satz 1 ThürKO zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im 
Zimmer 14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfers-
hausen, Am Flugplatz 10, während der Sprechzeiten zur Verfügung.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der ThürKO dieser Satzung wird unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben 
geltend gemacht worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung 
begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vor-
schriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung 
oder die Bekanntmachung der Satzung verletzt worden sind.

BekAnntMAchung von Beschlüssen  
des geMeinderAtes

Bekanntmachung der Beschlüsse  
des Gemeinderates Bösleben-Wüllersleben

aus der öffentlichen Ratssitzung vom 21.03.2024

Beschluss-Tag: 21.03.2024
Beschluss Nr.: 137 / 2024
Beschlussgegenstand
Niederschrift der öffentlichen Ratssitzung vom 14.12.2023
Der Gemeinderat Bösleben-Wüllersleben beschließt die Nieder-
schrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 14.12.2023 in 
der als Anlage beigefügten Form.

Beschluss-Tag: 21.03.2024
Beschluss Nr.: 138 / 2024
Beschlussgegenstand
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024
der Gemeinde Bösleben-Wüllersleben

Der Gemeinderat Bösleben-Wüllersleben beschließt die Haus-
haltssatzung und den Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Bösle-
ben-Wüllersleben mit folgenden Anlagen:



Nachrichtenblatt der VG „Riechheimer Berg“ - 6 - Nr. 4/2024

statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der bei der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
08.06.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Verwal-

tungsgemeinschaft, die Anschrift der Verwaltungsgemein-
schaft, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 09.06.2024 bis 18:00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle  
Geschlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im 
Geburtenregister sind.

gez. Kreft
Wahlleiterin

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt, so dass die Ein-
sichtnahme über ein Bildschirmgerät möglich ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Ost-
hausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen 
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist 
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024 bis 18:00 Uhr, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthau-
sen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 



Nachrichtenblatt der VG „Riechheimer Berg“ - 7 - Nr. 4/2024

erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen 
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist 
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtigter,
5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-

rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024 bis 18:00 Uhr, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen- 
Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich 
beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der bei der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
08.06.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 

AMtliche BekAnntMAchungen  
der geMeinde elleBen

Kommunalwahlen - Gemeinderatswahl 
und Ortsteilbürgermeisterwahl  

Gemeinde Elleben  
am 26. Mai 2024

Bekanntmachung  
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  

Gemeinde Elleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
der Gemeinde Elleben

findet am Dienstag, dem 24. April 2024, um 19:00 Uhr,
in der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, Zim-

mer 8,
statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und

Beschlussfassung über ihre Zulassung

gez. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der, Ortsteilbürgermeister in der Gemeinde Elleben, der Mit-
glieder des Kreistages und des Landrates wird in der Zeit vom 
06.05.2024 bis 10.05.2024 bei der Verwaltungsgemeinschaft 
„Riechheimer Berg“ 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flug-
platz 10, Zimmer 6, während der üblichen Dienstzeiten:

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt, so dass die Ein-
sichtnahme über ein Bildschirmgerät möglich ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Ost-
hausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, schriftlich 



Nachrichtenblatt der VG „Riechheimer Berg“ - 8 - Nr. 4/2024

§ 6
entfällt

§ 7
Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2024 in Kraft.

Gemeinde Elleben, den 11.04.2024  (Siegel)
gez. Corinne Krah
Bürgermeisterin

Die Haushaltssatzung / der Haushaltsplan wurde dem Landrat-
samt Ilm-Kreis angezeigt und am 03.04.2024 beschieden.
Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Elleben 
für das Jahr 2024 liegt in der Zeit vom 22.04.2024 bis 13.05.2024 
während der Sprechzeit der VG „Riechheimer Berg“, im Zimmer 
14 der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, für jedermann zur Einsichtnahme öffent-
lich aus.

Die Haushaltssatzung, der Haushaltsplan der Gemeinde Elleben 
für das Jahr 2024 steht bis zur Entlastung und Beschlussfassung 
über die Jahresrechnung 2024 nach § 80 Abs. 3 Satz 1 ThürKO 
zur Einsichtnahme in der VG „Riechheimer Berg“ im Zimmer 14 
der VG „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershausen, 
Am Flugplatz 10, während der Sprechzeiten zur Verfügung.

Hinweis
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- oder Formvorschriften 
der ThürKO dieser Satzung wird unbeachtlich, wenn sie nicht 
schriftlich innerhalb eines Jahres seit der Bekanntmachung die-
ser Satzung gegenüber der Gemeinde Elleben geltend gemacht 
worden ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, 
ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, wenn die Vorschriften über die 
Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt worden sind.

BekAnntMAchung von Beschlüssen  
des geMeinderAtes

Bekanntmachung der Beschlüsse des 
Gemeinderates Elleben

aus der öffentlichen Ratssitzung vom 13.03.2024

Beschluss-Tag: 13.03.2024
Beschluss-Nr.: 148 / 2024
Beschlussgegenstand:
Niederschrift der öffentlichen Gemeinderatssitzung vom 
22.11.2023
Der Gemeinderat Elleben beschließt die Niederschrift der öffent-
lichen Gemeinderatssitzung vom 22.11.2023 in der als Anlage 
beigefügten Form.

Beschluss-Tag: 13.03.2024
Beschluss-Nr.: 149 / 2024
Beschlussgegenstand:
Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2024 der Gemeinde 
Elleben

Der Gemeinderat Elleben beschließt die Haushaltssatzung und 
den Haushaltsplan 2024 der Gemeinde Elleben mit folgenden 
Anlagen:
- Stellenplan
- Übersicht über den Stand der Schulden
- Übersicht über den Stand der Rücklagen

Beschluss-Tag: 13.03.2024
Beschluss-Nr.: 150 / 2024
Beschlussgegenstand:
Finanzplan 2024 der Gemeinde Elleben
Der Gemeinderat Elleben beschließt den Finanzplan 2024 der 
Gemeinde Elleben gemäß beigefügter Anlage.

Beschluss-Tag: 13.03.2024
Beschluss-Nr.: 151 / 2024
Beschlussgegenstand:
Verwaltungsvereinbarung über die Erstellung eines integ-
ralen Hochwasserschutzkonzeptes für das Oberflächenge-
wässer Wipfra

berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Verwal-

tungsgemeinschaft, die Anschrift der Verwaltungsgemein-
schaft, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfangnah-
me der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Vollmacht 
nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht mehr als 
vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben genannten Be-
hörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich zu versichern. 
Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 09.06.2024 bis 18:00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

gez. Kreft
Wahlleiterin

BekAnntMAchungen von sAtzungen

Haushaltssatzung  
der Gemeinde Elleben

(Landkreis Ilm-Kreis)  
vom 11.04.2024 für das Haushaltsjahr 2024

Auf Grund des § 55 der Thüringer Kommunalordnung erlässt die 
Gemeinde Elleben folgende Haushaltssatzung:

§ 1
Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 
2024 wird hiermit festgesetzt, er schließt

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen und Ausgaben mit 1.224.300,00 €

und
im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen und Ausgaben mit 555.300,00 €
ab.

§ 2
Es ist keine Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen vorgesehen.

§ 3
Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden 
nicht festgesetzt.

§ 4
Die Steuersätze (Hebesätze) für nachstehende Gemeindesteu-
ern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer
a) für die land- und

forstwirtschaftlichen Betriebe (A)
 

400 v.H.
b) für die Grundstücke (B) 500 v.H.

2. Gewerbesteuer 400 v. H.

§ 5
Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung 
von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 175.000,00 € 
festgesetzt.
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Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder 
in der Gemeinde Elxleben, der Mitglieder des Kreistages und 
des Landrates wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 10.05.2024 
bei der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 99310 
Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten:

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt, so dass die Ein-
sichtnahme über ein Bildschirmgerät möglich ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Ost-
hausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen 
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist 
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, er-
halten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichtigung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024 bis 18:00 Uhr, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthau-
sen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder 

Der Gemeinderat der Gemeinde Elleben beschließt in seiner 
Sitzung am 13.03.2024 die Verwaltungsvereinbarung über die 
Erstellung eines integralen Hochwasserschutzkonzeptes für das 
Oberflächengewässer Wipfra und dessen hydrologisches Ein-
zugsgebiet in der als Anlage beigefügten Fassung.

Mitteilungen

Jagdgenossenschaft Riechheim

Einladung zur Mitgliederversammlung

Hiermit lädt der Vorstand alle Grundstückseigentümer von 
jagdbaren land- und forstwirtschaftlichen Flächen des Ge-
meinschaftsjagdbezirk Riechheim zur Mitgliederversamm-
lung für

Donnerstag, den 25. April 2024 um 19.30 Uhr
in das Gasthaus Riechheimer Berg

herzlich ein.

TAGESORDNUNG:

1. Eröffnung und Begrüßung
2. Bestätigung der Tagesordnung
3. Kassenbericht 2021/2022
4. Bericht zur Einnahmen- und Ausgabenrechnung

der Jahre 2022/2023 und 2023/2024, Beschlussfassung
5. Beschlussfassung über die Verwendung des Reinertra-

ges
6. Beschlussfassung zur Entlastung des Vorstandes
7. Investition Jagdgenossenschaft
8. Information des Jagdpächters

zum aktuellen Jagd- und Pachtgeschehen
9. Sonstiges / Diskussion
10. Schlusswort des Vorsitzenden

Vor Beginn der Jagdversammlung, ab 19.00 Uhr wird der 
Jagdpächter ein Essen servieren.

Riechheim, den 12.03.2024
gez. Vorstand

AMtliche BekAnntMAchungen  
der geMeinde elxleBen

Kommunalwahlen - Gemeinderatswahl  
Gemeinde Elxleben  

m 26. Mai 2024

Bekanntmachung  
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  

Gemeinde Elxleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
der Gemeinde Elxleben

findet am Dienstag, dem 23. April 2024, um 19:30 Uhr,
in der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, Zimmer 8,

statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und

Beschlussfassung über ihre Zulassung

gez. Kreft
Wahlleiterin
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AMtliche BekAnntMAchungen  
der geMeinde osthAusen-WülfershAusen

Kommunalwahlen - Gemeinderatswahl  
Gemeinde Osthausen-Wülfershausen  

am 26. Mai 2024

Bekanntmachung  
Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  

Gemeinde Osthausen-Wülfershausen

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen

findet am Dienstag, dem 23. April 2024, um 19:45 Uhr,
in der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, Zimmer 8,

statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und

Beschlussfassung über ihre Zulassung

gez. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen

für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglie-
der in der Gemeinde Osthausen-Wülfershausen, der Mit-
glieder des Kreistages und des Landrates wird in der Zeit vom 
06.05.2024 bis 10.05.2024 bei der Verwaltungsgemeinschaft 
„Riechheimer Berg“ 99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flug-
platz 10, Zimmer 6, während der üblichen Dienstzeiten:

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt, so dass die Ein-
sichtnahme über ein Bildschirmgerät möglich ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 
bis 10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis 
erheben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine 
neue Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Ein-
tragung zu streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen 
müssen bei der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“,  

schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der bei der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
08.06.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Verwal-

tungsgemeinschaft, die Anschrift der Verwaltungsgemein-
schaft, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 09.06.2024 bis 18:00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

gez. Kreft
Wahlleiterin
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Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
08.06.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Verwal-

tungsgemeinschaft, die Anschrift der Verwaltungsgemein-
schaft, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 09.06.2024 bis 18:00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

gez. Kreft
Wahlleiterin

AMtliche BekAnntMAchungen  
der geMeinde WitzleBen

Kommunalwahlen - Gemeinderatswahl  
Gemeinde Witzleben  

am 26. Mai 2024  
Bekanntmachung

Öffentliche Sitzung des Wahlausschusses  
Gemeinde Witzleben

Die öffentliche Sitzung des Wahlausschusses
der Gemeinde Witzleben

findet am Dienstag, dem 23. April 2024, um 20:00 Uhr,
in der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, Zimmer 8,

statt.

Tagesordnung:
Prüfung der eingereichten Wahlvorschläge und

Beschlussfassung über ihre Zulassung

gez. Kreft
Wahlleiterin

99310 Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, 
schriftlich erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vor-
getragenen Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der 
Einsichtsfrist sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024 bis 18:00 Uhr, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthau-
sen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder 
schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der bei der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.
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schriftlich beantragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist 
unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15:00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
25.05.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

Nicht in das Wählerverzeichnis eingetragene Wahlberechtigte 
können aus den unter 5.2 Buchstaben a) bis c) angegebenen 
Gründen den Antrag auf Erteilung eines Wahlscheines noch bis 
zum Wahltag, 15:00 Uhr, stellen.

7.
Für den Fall, dass bei der Wahl am 26.05.2024 kein Bewerber 
mehr als die Hälfte der abgegebenen Stimmen erhält, findet am 
zweiten Sonntag nach der Wahl, am 09.06.2024 eine Stichwahl 
statt. Stimmberechtigt für die Stichwahl ist, wer bereits für die 
erste Wahl stimmberechtigt war, sofern er nicht in der Zwischen-
zeit sein Stimmrecht verloren hat.

Wahlberechtigte, die nicht im Wählerverzeichnis eingetragen 
sind und für die erste Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein er-
halten haben, erhalten von Amts wegen einen Wahlschein für die 
Stichwahl mit Briefwahlunterlagen.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
können bereits vor der Wahl am 26.05.2024 einen Wahlschein für 
die Stichwahl beantragen. Wahlscheine für die Stichwahl können 
bis zum 07.06.2024 bis 18:00 Uhr bei der bei der Verwaltungsge-
meinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthausen-Wülfershau-
sen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder schriftlich be-
antragt werden. Eine telefonische Antragstellung ist unzulässig.

Im Falle nachweislich plötzlicher Erkrankung, die ein Aufsuchen 
des Wahlraumes nicht oder nur unter nicht zumutbaren Schwie-
rigkeiten möglich macht, kann der Antrag noch bis zum Wahltag, 
15.00 Uhr, gestellt werden.

Versichert ein Wahlberechtigter glaubhaft, dass ihm der be-
antragte Wahlschein nicht zugegangen ist, kann ihm bis zum 
08.06.2024, 12:00 Uhr, ein neuer Wahlschein erteilt werden.

8.
Wer den Wahlscheinantrag für einen anderen stellt, muss durch 
Vorlage einer schriftlichen Vollmacht nachweisen, dass er dazu 
berechtigt ist. Ein hilfebedürftiger Wahlberechtigter kann sich bei 
der Antragstellung der Hilfe einer anderen Person bedienen.

Mit dem Wahlschein erhält der Wahlberechtigte:

- einen amtlichen Stimmzettel für jede Wahl, zu der er wahl-
berechtigt ist,

- einen amtlichen Stimmzettelumschlag,
- einen Wahlbriefumschlag, auf dem der Name der Verwal-

tungsgemeinschaft, die Anschrift der Verwaltungsgemein-
schaft, die Nummer des Stimmbezirkes und des Wahlscheins 
angegeben ist, sowie

- ein Merkblatt für die Briefwahl.

Die Abholung von Wahlschein und Briefwahlunterlagen für einen 
anderen ist nur möglich, wenn die Berechtigung zur Empfang-
nahme der Unterlagen durch Vorlage einer schriftlichen Voll-
macht nachgewiesen wird und die bevollmächtigte Person nicht 
mehr als vier Wahlberechtigte vertritt; dies hat sie der oben ge-
nannten Behörde vor Empfangnahme der Unterlagen schriftlich 
zu versichern. Auf Verlangen hat sich die bevollmächtigte Person 
auszuweisen.

Bei der Briefwahl muss der Wähler den Wahlbrief so rechtzei-
tig an die auf dem Wahlbrief angegebene Stelle absenden, dass 
der Wahlbrief dort spätestens am Wahltag, dem 26.05.2024 bis 
18:00 Uhr bzw. im Fall einer Stichwahl am 09.06.2024 bis 18:00 
Uhr eingeht. Der Wahlbrief kann auch bei der auf dem Wahlbrief-
umschlag angegebenen Stelle abgegeben werden.

Nähere Hinweise über die Briefwahl sind dem Merkblatt für die 
Briefwahl zu entnehmen.

9.
Status- und Funktionsbezeichnungen gelten jeweils für alle Ge-
schlechter sowie Personen, die divers oder ohne Eintrag im Ge-
burtenregister sind.

gez. Kreft
Wahlleiterin

Bekanntmachung

über das Recht auf Einsicht in das Wählerverzeichnis 
und die Erteilung von Wahlscheinen  
für die Kommunalwahlen am 26. Mai 2024

1.
Das Wählerverzeichnis für die Wahl der Gemeinderatsmitglieder 
in der Gemeinde Witzleben, der Mitglieder des Kreistages und 
des Landrates wird in der Zeit vom 06.05.2024 bis 10.05.2024 
bei der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“ 99310 
Osthausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, wäh-
rend der üblichen Dienstzeiten:

Montag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Dienstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 13:00 bis 18:00 Uhr
Mittwoch: geschlossen
Donnerstag: 09:00 bis 12:00 Uhr und 14:00 bis 16:00 Uhr
Freitag: 09:00 bis 12:00 Uhr
für Wahlberechtigte zur Einsichtnahme bereitgehalten.

Jeder Wahlberechtigte kann die Richtigkeit und Vollständigkeit 
der zu seiner Person im Wählerverzeichnis eingetragenen Da-
ten überprüfen. Sofern ein Wahlberechtigter die Richtigkeit oder 
Vollständigkeit der Daten von anderen im Wählerverzeichnis ein-
getragenen Personen überprüfen will, hat er Tatsachen glaubhaft 
zu machen, aus denen sich eine Unrichtigkeit oder Unvollstän-
digkeit des Wählerverzeichnisses ergeben kann. Das Recht auf 
Überprüfung besteht nicht hinsichtlich der Daten von Wahlbe-
rechtigten, für die im Melderegister eine Auskunftssperre nach  
§ 51 Bundesmeldegesetz eingetragen ist. Das Wählerverzeich-
nis wird im automatisierten Verfahren geführt, so dass die Ein-
sichtnahme über ein Bildschirmgerät möglich ist.

2.
Jeder Wahlberechtigte, der das Wählerverzeichnis für unrich-
tig oder unvollständig hält, kann in der Zeit vom 06.05.2024 bis 
10.05.2024 Einwendungen gegen das Wählerverzeichnis erhe-
ben. Einwendungen können darauf gerichtet sein, eine neue 
Eintragung vorzunehmen oder eine vorhandene Eintragung zu 
streichen oder zu berichtigen. Die Einwendungen müssen bei 
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Ost-
hausen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, schriftlich 
erhoben oder zur Niederschrift erklärt werden; die vorgetragenen 
Gründe sind glaubhaft zu machen. Nach Ablauf der Einsichtsfrist 
sind Einwendungen nicht mehr zulässig.

3.
Wählen kann nur, wer in das Wählerverzeichnis eingetragen ist 
oder einen Wahlschein (hierzu unten Nr. 5) hat.

Wahlberechtigte, die in das Wählerverzeichnis eingetragen sind, 
erhalten bis spätestens zum 05.05.2024 eine Wahlbenachrichti-
gung.

Wer keine Wahlbenachrichtigung erhalten hat, aber glaubt, wahl-
berechtigt zu sein, muss rechtzeitig Einwendungen gegen das 
Wählerverzeichnis erheben, um nicht Gefahr zu laufen, sein 
Wahlrecht nicht ausüben zu können.

4.
Wer einen Wahlschein hat, kann an den Kommunalwahlen im 
Wege der Briefwahl teilnehmen.

5.
Einen Wahlschein erhält auf Antrag,

5.1 ein in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlberechtig-
ter,

5.2 ein nicht in das Wählerverzeichnis eingetragener Wahlbe-
rechtigter,
a) wenn er nachweist, dass er ohne sein Verschulden die 

Frist zur Erhebung von Einwendungen versäumt hat,
b) wenn die Voraussetzungen für seine Eintragung in das 

Wählerverzeichnis erst nach Ablauf der Frist zur Erhe-
bung von Einwendungen eingetreten sind oder

c) wenn das Wahlrecht aufgrund einer erhobenen Einwen-
dung festgestellt wurde und dies der Gemeinde erst 
nach Abschluss des Wählerverzeichnisses bekannt wird.

6.
Wahlscheine können von in das Wählerverzeichnis eingetrage-
nen Wahlberechtigten bis zum 24.05.2024 bis 18:00 Uhr, bei der 
Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“, 99310 Osthau-
sen-Wülfershausen, Am Flugplatz 10, Zimmer 6, mündlich oder 
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Interessenten wenden sich bitte an die
Bauverwaltung
der Verwaltungsgemeinschaft „Riechheimer Berg“
Tel.: 036200/ 6 24 25
oder per Email an: info@vg-riechheimer-berg.de.

sonstige Mitteilungen

Umwelttag Bösleben
Der 16. März 2024 stand erneut im Zeichen des Umwelttages. 
Eine Tradition wurde fortgeführt die kein Mensch braucht. Aber 
das ist gerade das Problem, es gibt Menschen die mit ihrer Um-
welt nichts anzufangen wissen und diese daher vermüllen. Und 
daher trafen sich Jung und Alt, sammelten fleißig den Müll in und 
um Bösleben. Rund um Denkmal und Kirche wurden die Rabat-
ten gepflegt und dem Unkraut im Pflaster dem Kampf angesagt. 
Am Ende des Tages kam eine Menge Müll zusammen und an-
schließend wurden die fleißigen Helfer mit Getränken und Brat-
wurst beim gemütlichen Zusammensein versorgt.

Die Gemeinde bedankt sich herzlich im Namen des Bürgermeis-
ters bei allen Helfern und Organisatoren des Kultur- und Tradi-
tionsvereins, die mit Ihrem unermüdlichen Einsatz dem Müll zu 
Leibe gerückt sind und damit auch ein Zeichen für eine starke 
Solidargemeinschaft gesetzt haben.

kirchliche nAchrichten

Kirchengemeindeverband  
Elxleben-Witzleben

Gottesdienste und 
Gemeindeveranstaltungen im Mai 2024

Monatsspruch:
Alles ist mir erlaubt, aber nicht alles dient zum 
Guten.
Alles ist mir erlaubt, aber nichts soll Macht ha-
ben über mich.
1 Kor 6,12 (L)

Donnerstag, 02. Mai
14:00 Uhr Elxleben Frauenkreis
Sonntag, 05. Mai Rogate
14:00 Uhr Alkersleben Festgottesdienst

zum Orgeljubiläum

Mitteilungen

Jagdgenossenschaft Witzleben

Einladung

Die Jagdgenossenschaft Witzleben lädt alle Mitglieder zur
Voll- und Wahlversammlung

am 07.06.2024 18 Uhr
in den Schulungsraum der Freiwilligen Feuerwehr
ein.

Vorläufige Tagesordnung:

1. Begrüßung durch den 1. Vorsitzenden
2. Feststellung der Beschlussfähigkeit
3. Wahl des Versammlungsleiter
4. Änderungen und Ergänzungen zur Tagesordnung

mit anschließender Abstimmung
5. Bericht des 1. Vorsitzenden
6. Bericht des Kassenführers
7. Bericht des Kassenprüfers
8. Beschluss über den Haushaltsplan 2024
9. Beschluss über die Höhe und Auszahlung

des Reinertrages 2023
10. Bericht des Jagdpächters
11. Entlastung des Vorstandes

für die Geschäftsjahre 2020-2023
12. Entlastung des Kassenführers

für die Geschäftsjahre 2020-2023
13. Wahl des Wahlleiters und 2 Beigeordnete
14. Bekanntgabe der Wahlordnung
15. Vorschläge für den neuen Vorstand
16. Wahl des Jagdvorstehers
17. Wahl des Stellvertreters
18. Wahl des Kassenführers
19. Wahl des Schriftführers
20. Wahl der Beisitzer
21. Wahl von zwei Kassenprüfer
22. Auszählung und Bekanntgabe des Wahlergebnisses
23. Schlusswort des neuen Jagdvorstehers

Vorschläge für Kandidaten für den Vorstand und die Kassen-
prüfer sind bis 10 Tage vor Durchführung der Wahlversamm-
lung beim Kassenwart schriftlich einzureichen.

Der Vorstand

Mitteilungen

Grundstücksmarkt der Mitgliedsgemeinden

Öffentliche Ausschreibung

Flächen zu verpachten

Wüllersleben - kommunale Flächen beim Spielplatz
Das Flurstück 223 mit ca. 1.700 m² und die Teilfläche aus dem 
Flurstück 224 mit ca. 800 m² sind neu zu verpachten.
Pachtpreis 125,00 Euro pro Jahr. Pachtbeginn: nach Vereinba-
rung.



Nachrichtenblatt der VG „Riechheimer Berg“ - 14 - Nr. 4/2024

Zustellreklamationen
richten Sie bitte telefonisch, unter Nennung Ihrer vollständigen 

Adresse, an Tel.: 03677 205031 oder schriftlich  
per E-Mail: post@wittich-langewiesen.de
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Mittwoch, 08. Mai
14:45 Uhr Osthausen Gemeindenachmittag
Donnerstag, 09. Mai Christi Himmelfahrt
10:00 Uhr Osthausen Gottesdienst
Sonntag, 12. Mai Exaudi
09:00 Uhr Ellichleben Gottesdienst mit Abendmahl
10:30 Uhr Gügleben Gottesdienst mit Abendmahl
Donnerstag, 16. Mai
16:00 Uhr Osthausen Kinderkirche
Sonntag, 19. Mai Pfingstsonntag
10:00 Uhr Elxleben Konfirmationsgottesdienst

mit Abendmahl
Sonntag, 26. Mai Trinitatis
09:00 Uhr Ettischleben Gottesdienst mit Abendmahl
10:30 Uhr Elleben Gottesdienst mit Abendmahl
Sonntag, 02. Juni 1. Sonntag nach Trinitatis
09:00 Uhr Witzleben Gottesdienst
10:30 Uhr Riechheim Gottesdienst

verAnstAltungen


